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vorwort 
 
Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ wurde im Jahr 2005 als Gremium des 
Bundesverbandes der Deutschen Spirituo-
sen-Industrie und -Importeure e. V. (BSI) auf 
Basis des Grundsatzpapiers „Alkohol und Ver-
antwortung“ ins Leben gerufen. Das Gremi-
um befasst sich seither mit den so genannten 
„nicht kommerziellen“ Aufgabenstellungen 
des BSI, um den verantwortungsvollen Kon-
sum von alkoholhaltigen Getränken sowie 
die Reduktion des missbräuchlichen Alko-
holkonsums zu fördern. Diese Ziele sollen 
durch Präventions-, Aufklärungs- und Infor-
mationsmaßnahmen sowie effektive Selbst-
regulierungen der Mitgliedsfirmen des BSI 
erreicht werden. 

 
Allen Aktivitäten liegt die Überzeugung zu-
grunde, dass die Unternehmen der Branche 
im gesamtgesellschaftlichen Kontext eine 
aktive Mitverantwortung dafür tragen, dass 
die Verbraucher mit ihren Produkten sachge-
mäß und gesundheitsverträglich umgehen. 
Alkoholhaltige Getränke sind feste Bestand-
teile unserer Kultur. Um alkoholhaltige Ge-
tränke genussvoll und gesundheitsverträg-
lich konsumieren zu können, sind Genuss in 
Maßen und Verzicht in bestimmten Situati-
onen angezeigt. 

 
Als Bundesverband wollen wir einen nach-
haltigen Beitrag leisten, damit der mündige 
und informierte Verbraucher selbst entschei-
den kann, welches das richtige – also gesund-

heitsverträgliche und risikoarme – Maß für 
ihn ist und in welchen Situationen er besser 
ganz auf Alkohol verzichten sollte. 

 
Indirekt unterstützen alle Mitgliedsunter-
nehmen des BSI den „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“, dessen Präventions-
kampagnen inhaltlich und projektbezogen 
von unterschiedlichen unabhängigen wis-
senschaftlichen Experten (insbesondere Me-
dizinern, Psychologen und Pädagogen) ge-
prüft und begleitet werden. 

  
Mit dem Bericht 2010 des „Arbeitskreises Al-
kohol und Verantwortung“ möchte der BSI 
an die Broschüre aus dem Vorjahr anknüp-
fen und den Fortschritt der Aktivitäten do-
kumentieren. Seit mehreren Jahren werden 
wir bei unserer Arbeit von einer Vielzahl von 
Kooperationspartnern aus Unternehmen, 
Verbänden und Organisationen, aus den zu-
ständigen Landes- und Bundesministerien 
und aus der Wissenschaft unterstützt. Für 
diese Zusammenarbeit und das Vertrauen 
– auch besonders im letzten Jahr – möchten 
wir uns bei allen Partnern bedanken, denn 
nur mit gemeinsamen Engagement aller Be-
teiligten können Erfolg und Nachhaltigkeit 
der Aktivitäten des „Arbeitskreises Alkohol 
und Verantwortung“ gewährleistet und ein 
verantwortungsvoller Umgang mit alkohol-
haltigen Getränken gefördert werden.

  
Bonn, Oktober 2010
 
 
Dr. Erlfried Baatz          Angelika Wiesgen-Pick
      (Präsident)                   (Geschäftsführerin)

Vorwort
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kampagne zur unterstützung 
der alkoholprävention  
in familien 
 
Eltern nehmen eine zentrale Vorbildrol-
le ein, wenn es um die Sozialisierung von 
Konsummustern in Bezug auf alkoholhal-
tige Getränke bei Kindern und Jugendlichen 
geht. Die ersten Erfahrungen mit Alkohol 
machen Kinder meist in der Familie, z. B. 
wenn sie andere Familienmitglieder beim 
Trinken beobachten. Die Eltern erfüllen eine 
wichtige Vorbildfunktion und haben durch 
ihren vorgelebten Umgang mit Alkohol ei-
nen entscheidenden Einfluss darauf, ob ihre 
Kinder als Erwachsene in der Lage sind, al-
koholhaltige Getränke maßvoll und verant-
wortungsbewusst zu konsumieren. Daher 
ist es wichtig, die Erziehungskompetenzen 
der Eltern durch gezielte Präventionsmaß-
nahmen zu verbessern und zu stärken. Die 

Kampagne „Klartext reden!“ wurde im De-
zember 2005 vom „Arbeitskreis Alkohol und 
Verantwortung“ des BSI in Kooperation mit 
dem BundesElternRat ins Leben gerufen, um 
die Alkoholprävention in Familien zu unter-
stützen. Seit März 2010 können sich Eltern 
auch im Rahmen eines Online-Trainings Rat 
einholen (www.klartext-elterntraining.de).
In vier unterschiedlichen Kursen – je nach Al
ter des Kindes – erhalten Eltern individuelle 
Erziehungstipps, wie sie am besten mit ihren 
Kindern über das Thema Alkohol sprechen 
können. Am Ende eines abschließenden Mul
tiple Choice-Tests können sich Eltern einen 
individualisierten Leitfaden downloaden. 
Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
Mechthild Dyckmans, begrüßt das Eltern
training mit einem persönlichen Vorwort 
an alle Teilnehmer. Zusätzlich konnte das 
„Klartext-Elterntraining“ erfolgreich auf 
dem „Deutschen Bildungsserver“ (www.
bildungsserver.de) als Weiterbildungsmaß-

Präventionskampagne „Klartext reden!“ 5

Klartext reden!
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nahme für Eltern implementiert werden. Der 
„Deutsche Bildungsserver“ ist ein inhaltlich 
auf Bildung spezialisierter Web-Server im 
Internet und bietet nicht nur für Lehrer und 
Ausbilder, sondern auch speziell für Eltern 
Informationsmaterial und Weiterbildungs-
möglichkeiten an.
 
Weitere Bestandteile der Kampagne „Klartext 
reden!“ sind eine Broschüre als Gesprächsleit-
faden für Eltern zum Thema Alkohol, der Inter-
netauftritt www.klartext-reden.de sowie ein 
Workshop-Angebot für Eltern und Erziehungs-
berechtigte. Im Mittelpunkt der Eltern-Work-
shops stehen praktische Tipps und Antworten 
auf brennende Fragen, wie z. B.: Wie kann ich 
mit meinem Kind ins Gespräch über alkohol-
haltige Getränke kommen, ohne dass es gleich 
abblockt? Oder: Wie kann ich im Umgang mit 
alkoholhaltigen Getränken ein glaubwürdiges 
Vorbild sein? Wie kann ich wirksam Grenzen 
setzen? Die Workshops werden bundesweit 

Präventionskampagne „Klartext reden!“

angeboten und von unabhängigen Sucht- und 
Präventionsexperten durchgeführt.

Im Rahmen der Kampagne „Klartext reden!“ 
fanden im Jahr 2010 Regional-Kooperationen 
unter politischer Schirmherrschaft in Bayern 
(Neustadt an der Aisch, Aschaffenburg, Kit-
zingen und Coburg) und Hessen (Rheingau-
Taunus-Kreis) statt.
 
Die zweistufige Evaluation der Kampagne 
„Klartext reden!“ aus dem Jahr 2006 belegte 
eindeutig, dass die Kampagne alle wesent-
lichen Ziele erreicht. So führten 85 % der El-
tern nach dem Besuch des Workshops ein 
Gespräch zum Thema Alkohol mit ihren Kin-
dern, weil sie sich nach dem Workshop besser 
informiert und besser gerüstet fühlten. 63 % 
sahen sich auch besser in der Lage, ihren Kin-
dern Grenzen zu setzen. Die Workshops ga-
ben den Eltern insgesamt mehr Erziehungs-
kompetenz und Selbstvertrauen, um ihrer 

	 materialien
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wichtigen Vorbildrolle gerecht zu werden. 
Ein ausführlicher Bericht steht im Internet 
unter www.klartext-reden.de zur Verfügung. 
 
Kooperationspartner

»» BundesElternRat
 
Ideelle Partner der Kampagne

»» Bundesverband der Deutschen Klein- und 
Obstbrenner e. V.

»» Bundesverband Deutscher Korn- und »
Getreidebrenner e. V.

»» Bundesverband der Obstverschlussbren-
ner e. V.

Elterntraining www.klartext-elterntraining.de  
(online seit März 2010)
-	 4.017 Teilnehmer
-	 19.184 Seitenauftrufe
 
 Website www.klartext-reden.de
-	 Website-User: 71.640
-	 Seitenaufrufe: 152.996
-	 durchschnittliche Besuchsdauer: 2 Min.
-	 Berichterstattung: ca. 9,6 Mio. Kontakte 

über TV, Radio, Print und Internet

	 fakten 10/2010 (seit kampagnen-start 2005)

Eltern-Workshops
-	 123 durchgeführte Workshops seit Kampa-

gnen-Start
-	 insgesamt über 3.400 Teilnehmer in allen 

bisherigen Workshops
-	 durchschnittliche Teilnehmerzahl: 28 Eltern/»

Erziehungsberechtigte
-	 Dauer: 90 – 120 Min.
 
Drucksachen
-	 ca. 40.000 Broschüren wurden seit Kampa-

gnen-Start produziert

Präventionskampagne „Klartext reden!“
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kampagne zur konsequenten 
umsetzung des jugendschutz-
gesetzes 

 
Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwor-
tung“ des BSI hat im Oktober 2007 die Prä-
ventionskampagne „Schulungsinitiative 
Jugendschutz – SchuJu“ ins Leben gerufen. 
Ziel ist es, die konsequente Umsetzung des 
Jugendschutzes in Bezug auf die Abgabe von 
alkoholhaltigen Getränken weiter zu verbes-
sern. Die „Schulungsinitiative Jugendschutz“ 
wird aktuell von insgesamt 13 Kooperations-
partnern aus dem Bereich Handel, Gastrono-
mie und Tankstellen unterstützt:
 

»» Bundesverband der Lehrerinnen und Leh-
rer an beruflichen Schulen e. V. (BLBS)

»» Deutscher Hotel- und Gaststätten-»
verband e. V. (DEHOGA)

»» Handelsverband Deutschland – HDE e. V. 

»» Bundesverband des Deutschen Lebensmit-
telhandels e. V. (BVL)

»» Deutsche Barkeeper-Union e. V. (DBU)
»» Deutscher Industrie- und Handelskam-

mertag e. V. (DIHK)
»» Bundesverband freier Tankstellen e. V. 

(bft)
»» Bundesverband Tankstellen und Gewerb-

liche Autowäsche Deutschland e. V. (BTG 
– Minden) 

»» Zentralverband des Tankstellengewer-»
bes e. V. (ZTG) 

»» Mineralölwirtschaftsverband e. V. (MWV)
»» UNITI Bundesverband mittelständischer 

Mineralölunternehmen e. V. 
»» Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststät-

ten (NGG)
»» Tankstellenverband Deutschland e. V. 

 
„SchuJu“ wird außerdem unterstützt von 
der Polizeilichen Kriminalprävention der 
Länder und des Bundes, die ergänzende 
Trainingsmodule zum Thema Jugendschutz 
und Alkoholabgabe anbietet (www.alkohol-
abgabe-trainer.de). Im Rahmen der Zusam-

informationen für die 
tankstelle

informationen für die 
tankstelle

informationen für die 
tankstelle

Präventionskampagne „Schulungsinitiative Jugendschutz – SchuJu“

	 materialien
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menarbeit werden die Kampagnenmateri-
alien (ca. 100.000 Broschüren und Barkarten) 
in Bayern, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vor-
pommern und Sachsen über die Polizeien der 
Länder breit gestreut.
 
„SchuJu“ wendet sich zum einen an Aus-
zubildende und Mitarbeiter der Branchen 
Gastronomie, Hotel, Handel und Tankstellen, 
zum anderen an Lehrkräfte in Berufsschulen 
und anderen betrieblichen Ausbildungsin-
stitutionen. Die Ziele der Kampagne sind 
eine praxisnahe Einbindung des Themas 
Jugendschutz in die Ausbildung und die 
konsequente Umsetzung des Jugendschutz-
gesetzes bei der täglichen Arbeit. Neuer 
Bestandteil der Kampagne ist die „SchuJu“-
Alterskontrollscheibe. Mit Hilfe der Dreh-
scheibe können Mitarbeiter in Handel, 
Gastronomie und Tankstellen ohne kom-
pliziertes Rechnen leicht überprüfen, ob der 
Kunde die gesetzliche Altersgrenze für den 
Kauf von Bier, Wein, Sekt (16 Jahre) oder Spi-
rituosen (18 Jahre) bereits erreicht hat. Neben 
der Alterskontrollscheibe umfasst die Kam-

pagne Schulungsunterlagen für Berufsschul-
lehrer und Lehrkräfte, drei Broschüren für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Handel, 
Gastronomie und Tankstellen, eine Info-Kar-
te für den Barbereich sowie den begleiten-
den Internet-Auftritt www.schu-ju.de mit 
einem WBT-Modul (web based training). Bei 
dem 10- bis 15-minütigen internetgestützten 
Trainingskurs werden die wichtigsten In-
halte des Jugendschutzgesetzes in Bezug auf 
alkoholhaltige Getränke behandelt. In einem 
anschließenden Wissenstest können die Teil-
nehmer bei erfolgreichem Abschluss ein per-
sönliches Zertifikat erlangen. 

 
Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit 
der Drogenbeauftragten der Bundesregie-
rung, Mechthild Dyckmans, im Februar 2010 
in Berlin stellte der „Arbeitskreis Alkohol und 
Verantwortung“ des BSI zusammen mit den 
Kooperationspartnern die Kampagnen-Er-
gebnisse des Jahres 2009 vor. Mit über 31.000 
bestandenen „SchuJu“-Zertifikaten seit Kam-
pagnen-Start zogen alle Beteiligten eine po-
sitive Jahresbilanz der „Schulungsinitiative 

	 materialien
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Jugendschutz“. Im Rahmen der Pressekonfe-
renz sprach sich Mechthild Dyckmans noch 
einmal ausdrücklich für die Initiative aus und 
begrüßte das Engagement der Wirtschafts-
verbände für eine weitere Verbesserung des 
Jugendschutzes.
 
Das internetgestützte Jugendschutz-Training 
(WBT) ist außerdem Bestandteil des „Aktions-
plans Jugendschutz der Tankstellen“, den die 
Branchenvertreter im Beisein der Drogenbe-
auftragten bis Ende 2011 verlängert haben. In 
2009 wurden die gesteckten Ziele mit 25.000 
„SchuJu“-Zertifikaten für den Tankstellenbe-
reich deutlich erreicht. Bis Ende 2011 will die 
Tankstellenbranche im Rahmen des neuen 
Aktionsplans insgesamt 50.000 Schulungs-
Zertifikate für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter vorlegen. 

Auch im „Aktionsleitfaden des Handels zur 
Sicherung des Jugendschutzes“  des Han-
delsverbandes Deutschland, der 2010 zur 
Sicherung des Jugendschutzes mit der Dro-
genbeauftragten vereinbart wurde, ist die 
„Schulungsinitiative Jugendschutz“ wich-
tiger Bestandteil. Mit gezielten Personalschu-
lungen und konsequenten Ausweiskontrol-
len will die Handelsbranche einen wichtigen 
Beitrag bei der verantwortungsvollen Abga-
be alkoholhaltiger Getränke leisten.

	 fakten 10/2010 (seit kampagnen-start 2007)

Drucksachen
-	 201.000 Broschüren für Handel, Gastro-

nomie und Tankstellen
-	 50.000 Barkarten
-	 3.000 Alterskontrollschreiben für Kas-

senpersonal
 

Website www.schu-ju.de (inkl. WBT)
-	 Website-User: 353.381
-	 Seitenaufrufe: 3.451.946
-	 Registrierung für das Online-Training  

(WBT): 66.056
-	 Anzahl der Nutzer mit bestandenem Zerti-

fikat: 55.621
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leitfaden für den verzicht 
auf alkoholhaltige getränke 
in schwangerschaft und 
stillzeit

Der „Arbeitskreis Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI hat Anfang 2009 mit wissenschaft-
licher Unterstützung der FAS-Ambulanz des 
Universitätsklinikums Münster die Broschüre 
„Verantwortung von Anfang an! – Leitfaden 
für den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 
in Schwangerschaft und Stillzeit“ entwickelt 
und herausgegeben. 

Das Fetale Alkoholsyndrom (FAS) ist ein Über-
begriff für das Vollbild alkoholbedingter Schä-
digungen des Kindes, die in drei Bereichen 
auftreten können: körperliche Fehlbildungen, 
Wachstumsstörungen und Schädigungen des 
zentralen Nervensystems. Deutschlandweit 
werden jedes Jahr ca. 4.000 bis 5.000 FAS-
kranke Kinder geboren. Mechthild Dyckmans, 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 
begrüßt diese Kampagne und richtet sich 
mit einem Grußwort in der Broschüre direkt 
an Schwangere und stillende Mütter. Auch 

Präventionskampagne „Verantwortung von Anfang an!“ 
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Leitfaden für den Verzicht auf alkoholhaltige 

Getränke in Schwangerschaft und Stillzeit

Verantwortung
von 

Anfang an!

Drucksachen
-	� bis 12/2010 Verteilung von ca. 710.000 Bro-

schüren in der „Babilu-Tasche“ über die gy-
näkologischen Praxen und 30.000 Broschü-
ren direkt über den „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ (ca. 350.000 Broschü-
ren/2009 sowie ca. 360.000 und 30.000 Bro-
schüren/2010)

-	� Vertriebskanal hat eine Reichweite von 
60 bis 70 % – jedes Jahr – ohne Streuverlust

-	� zusätzliche Verteilung von 7.000 In-
formations-Paketen (mit Plakaten und 
Broschüren) bis 12/2010 an die Praxen »

	 fakten 10/2010 (seit kampagnen-start 2009)

Julia  Klöckner, Parlamentarische Staatssekre-
tärin im Bundesministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz, unter-
stützt die Kampagne mit einem persönlichen 
Brief an die zukünftigen Eltern, in dem sie die 
Broschüre empfiehlt.

Ziel der Broschüre ist es, über das Fetale Alko-
holsyndrom zu informieren und praktische 
Tipps zu geben, wie Frauen während der 
Schwangerschaft und Stillzeit konsequent auf 
alkoholhaltige Getränke verzichten können. 
Ein begleitender Internetauftritt der Kam-
pagne, bei dem sich werdende Eltern neben 
wichtigen Informationen auch online praxis-
nahe Expertentipps zum Thema Alkohol in 
der Schwangerschaft einholen können, ist ab 
November 2010 unter www.verantwortung-
von-anfang-an.de online.

Im zweiten Jahr nach Kampagnen-Start wird 
die Broschüre seit März 2010 in einer Neuauf-
lage von ca. 390.000 Stück über die gynäko-
logischen Praxen parallel zum Mutterpass an 
schwangere Frauen abgegeben. In der „Babilu-
Tasche“ erreicht die Broschüre die Zielgruppe 
in einem attraktiven Umfeld zusammen mit 
anderen relevanten Informationen und Pro-
dukten für schwangere Frauen. Zusätzlich 
werden die gynäkologischen Praxen mit ins-
gesamt 7.000 Informations-Paketen (Plakate 
und Broschüren) bestückt.



12 Präventionskampagne „Hinsehen, Zuhören, Ansprechen! – Alkohol am Arbeitsplatz“

leitfaden für die kollegiale 
hilfe

 
Im März 2009 hat der „Arbeitskreis Alkohol 
und Verantwortung“ des BSI die Broschüre 
„Hinsehen, Zuhören, Ansprechen!“ in der 
2.  Auflage herausgegeben. Die überarbeite-
te Broschüre wurde in Kooperation mit der 
Berufsgenossenschaft Nahrungsmittel und 
Gaststätten Mannheim erstellt.
 
Ziel der Broschüre „Hinsehen, Zuhören, An-
sprechen!“ ist es, den Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmern Hilfestellung und Tipps 
zu geben, wie sie in ihrem täglichen Berufsle-
ben mit dem Thema „Alkohol“ umgehen und 
Verantwortung übernehmen können.
 
Dabei steht der Gedanke der kollegialen Hil-
fe im Vordergrund: Mit den Arbeitskollegen 
verbringt man viel Zeit, eventuell sogar mehr 
Zeit als mit der Familie. Daher kann am Ar-

beitsplatz ein problematischer Umgang mit 
alkoholhaltigen Getränken frühzeitig er-
kannt und Hilfestellung geleistet werden.
 
Die Broschüre „Hinsehen, Zuhören, Anspre-
chen! – Alkohol am Arbeitsplatz“ kann von 
den Mitgliedsunternehmen und anderen 
interessierten Unternehmen direkt beim BSI 
bestellt werden. 

HinsehenZuhörenAnsprechen!

Drucksachen
-	 10.000 Broschüren „Hinsehen, Zuhören, »

Ansprechen!“ produziert in 02/2009 
(2. Auflage)

	 fakten 10/2010



13Präventionskampagne „DON’T DRINK AND DRIVE“ 

don’t drink and drive
 
Die Kampagne „DON’T DRINK AND DRIVE“ 
besteht seit 1993 und ist somit eine der älte-
sten fortlaufenden Verkehrssicherheitskam-
pagnen Deutschlands. Sie wird von den Spit-
zenverbänden der Branchen Bier, Wein, Sekt 
und Spirituosen unterstützt.
 
Die Kampagne hat das Ziel, die Zahl der alko-
holbedingten Unfälle weiter zu reduzieren 
und richtet sich vor allem an junge männ-
liche Fahrer im Alter von 18 bis 24 Jahren, die 
laut Unfallstatistik überproportional häufig 
an Alkoholunfällen beteiligt sind.
 
Die Initiative umfasst den Internetauf-
tritt www.ddad.de (Relaunch am 1. August 
2007), Mitmach-Pakete für Gastronomie-
Betriebe (bestehend aus Plakaten, Barschür-
zen, Aufklebern und Bierdeckeln), Plakate 
mit zwei unterschiedlichen Motiven und als 

Event-Komponente die „DON’T DRINK AND 
DRIVE-Party Patrol“. Im August 2008 unter-
zeichneten die Initiatoren der Kampagne die 
European Road Safety Charter (ERSC) und 
unterstützen damit das Ziel, die jährliche 
Zahl der Verkehrstoten in Europa bis 2010 auf 
25.000 zu senken.
 
In 2010 fanden im Rahmen einer Länder- 
Kooperation in Rheinland-Pfalz acht Einsätze 
der Party Patrol in Kooperation mit der Kri-
minalprävention in rheinland-pfälzischen 
Städten und Gemeinden statt. Bei den Events 
konnten die jungen Fahrer in einem Promil-
le-Fahrsimulator den negativen Einfluss von 
Alkohol auf die Fahrtüchtigkeit testen, ohne 
sich oder andere im Straßenverkehr zu ge-
fährden. Zum Auftakt der Kooperation fand 
am 29. April 2010 eine Kick-Off-Pressekonfe-
renz mit dem Vorsitzenden des Landesprä-
ventionsrats Rheinland-Pfalz, Dr. Andreas 
Ammer, in Mainz statt. Ergebnisse einer 
Evaluierung für die Party Patrol-Einsätze 
2010 auf der Basis einer internetgestützten 
Nachbefragung der jungen Fahrer stehen un-
ter www.ddad.de zur 
Verfügung.

www.ddad.de

Website www.ddad.de
-	 seit Relaunch der Website am 1. August 2007, 

352.569 Website-User, 746.423 Seitenaufrufe 
 
Kampagnen-Material
-	 316 Mitmach-Pakete wurden auf Anfrage 

verschickt (mit Barschürzen, Plakaten, Bier-
deckeln und Aufklebern)

 
Party Patrol-Events 
-	 27 Events der „DON’T DRINK AND DRIVE-

Party Patrol“

 
European Road Safety Charter 
-	 Das Commitment der vier Spitzenverbän-

de der Branchen für alkoholhaltige Ge-
tränke wurde von der EU-Kommission im 
August 2008 angenommen. Es bleibt zu-
nächst bis 2011 bestehen und kann dann 
um weitere drei Jahre verlängert werden.»

	 fakten 10/2010 (seit kampagnen-relaunch 2007)
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grundsatzpapier des bsi 

Im Grundsatzpapier des Bundesverbandes 
der Deutschen Spirituosen-Industrie und 
-Importeure e. V. „Alkohol und Verantwor-
tung“ (3. Auflage – August 2010) sind die 
Rahmenbedingungen für die verantwor-
tungsbewusste Vermarktung und den ver-
antwortungsbewussten Vertrieb von Spiri-
tuosen sowie spirituosenhaltigen Getränken 
zusammengefasst. Daran müssen sich alle 
im BSI organisierten Unternehmen aus-
nahmslos halten.
 
Seit 2007 wurden folgende Selbstregulie-
rungen ergänzt: 
1. Flatrate-Partys (2007) 
Im Grundsatzpapier des BSI ist eindeutig 
geregelt, dass sich die Unternehmen des 
BSI aktiv gegen so genannte Flatrate- oder 
Preis-Dumping-Angebote (z. B. 1-Euro-Partys) 
einsetzen. Die Unternehmen des BSI sowie 
der Verband verpflichten sich, verschiedene 

Möglichkeiten auszuschöpfen – von der 
schriftlichen Aufforderung zur Unterlassung 
bis hin zur Weitergabe der Informationen 
über solche Flatrate-Partys an die zustän-
digen Ordnungsbehörden.
 
2. Produktnamen und Verpackungen (2008) 
Produktnamen für Spirituosen und spiritu-
osenhaltige Getränke müssen bestimmte 
Anforderungen erfüllen. Sie dürfen z. B. keine 
sexuell anzüglichen Aussagen und Begriffe 
enthalten, keine Geschlechter oder Minder-
heiten diskriminieren, nicht den Missbrauch 
bagatellisieren, nicht gezielt Kinder und 
Jugendliche ansprechen und auch keine ge-
sundheitlichen Vorteile „vortäuschen“. Glei-
che Regeln gelten auch für die Verpackungen 
der Produkte.
 
3. Alter von Models in der Werbung (2009) 
Ergänzend zu den freiwilligen „Verhaltens-
regeln des Deutschen Werberats über die 
kommerzielle Kommunikation für alkohol-

	 materialien
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	 fakten 10/2010

Maßnahmen
-	 2009/2010 konnte der BSI der Drogen-

beauftragten der Bundesregierung 
einen umfassenden Bericht über die 
Aktivitäten vorlegen. Über 33 gastrono-
mische Betriebe wurden im Rahmen der 
Selbstregulierung bisher aufgefordert, 
ihre Flatrate-Angebote zu unterlassen.

Drucksachen
-	 Seit Einführung des Grundsatzpapiers 

(02/2009 – 2. Auflage, 08/2010 – 3. Auflage) 
7.000 Broschüren produziert und in Vertei-
lung

haltige Getränke“ haben sich die Mitglieds-
unternehmen des BSI verpflichtet, nur Mo-
dels und Schauspieler ab einem Mindestalter 
von 25 Jahren für ihre Maßnahmen der kom-
merziellen Kommunikation einzusetzen (ent-
sprechende Commitments enthält die „Char-
ter“ des europäischen Dachverbandes des BSI 
– European Spirits Organisation [CEPS] – vgl. 
auch Kapitel „CEPS Charter“).
 
4. Responsible Drinking Message (2009)
Seit April 2009 steht den Mitgliedsunterneh-
men des BSI das Hinweis-Logo „Massvoll-
geniessen.de“ mit hinterlegter Internetseite 
„www.massvoll-geniessen.de“ als „Respon-
sible Drinking Message (RDM)“ zur Einbin-
dung auf Werbemaßnahmen zur Verfügung. 
In diesem Zusammenhang wollen die Mit-
glieder des BSI in mindestens 70 % ihrer 
TV- und Printwerbungen eine „Responsible 
Drinking Message“ aufbringen (vgl. auch Ka-
pitel „Maßvoll genießen“).
 

Grundsatzpapier des BSI

5. 70/30-Regel bei der Werbung (2010)
Die Mitgliedsunternehmen des BSI verpflich-
ten sich, kommerzielle Kommunikation nur 
in solchen Printmedien oder Radio- und Fern-
sehprogrammen zu zeigen, die sich bekann-
termaßen zu mindestens 70 % an Erwach-
sene über 18 Jahre richten. Die kommerzielle 
Kommunikation sollte nicht in Medien oder 
bei Veranstaltungen gezeigt werden, bei de-
nen mehr als 30 % der Zielgruppe Minderjäh-
rige sind.
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selbstregulierung der  
kommerziellen kommunikation 

 
In Bezug auf die kommerzielle Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke funktioniert 
die freiwillige Selbstkontrolle in Deutschland 
beispielhaft. Die von den Mitgliedern des Zen-
tralverbandes der deutschen Werbewirtschaft 
(ZAW) entwickelten „Verhaltensregeln des 
Deutschen Werberats über die kommerzielle 
Kommunikation für alkoholhaltige Getränke“ 
stellen ein international anerkanntes In-
strument im Bereich der freiwilligen Werbe
selbstkontrolle dar. Über den Bereich staat-
licher Rechtssetzung hinaus übernehmen 
damit Alkoholwirtschaft, Handel, Agenturen 
und Medien aktiv Verantwortung für ein ge-
ordnetes Werbeverhalten: Bürger sollen sich 
auch dann gegen Inhalte der Werbung weh-
ren können, wenn die Anzeigen, Spots, Pla-
kate oder andere Formen der kommerziellen 
Kommunikation (z. B. Online-Werbung, Spon-
soringmaßnahmen, Werbemaßnahmen am 
„point of sale“) rechtlich nicht zu beanstan-
den sind, aber als kritikwürdig empfunden 
werden. Die Verhaltensregeln werden durch 
den Deutschen Werberat effektiv überwacht.
 
Der Kodex umfasst verschiedene Themen-
felder: Unter anderem soll kommerzielle 
Kommunikation für alkoholhaltige Getränke 

»» nicht zu missbräuchlichem Alkoholkon-
sum auffordern,

»» keine trinkenden Kinder, Jugendliche, Leis
tungssportler, Fahrzeugführende oder Per-
sonen des Heilgewerbes zeigen, 

»» Kinder und Jugendliche nicht zum Alko-
holkonsum auffordern und auch nicht in 
Medien erfolgen, deren redaktioneller Teil 
sich mehrheitlich an Kinder oder Jugend-
liche richtet,

»» weder über Trikotwerbung bei Kinder- und 
Jugendmannschaften erfolgen, noch über 
Werbe- und Sponsoringmaßnahmen, die 
im direkten Zusammenhang mit Kindern 
und Jugendlichen stehen,

»» keine Aussagen zur Beseitigung, Linde-
rung oder Verhütung von Krankheiten 
enthalten,

»» hohen Alkoholgehalt nicht besonders he-
rausstellen, 

»» keine Wirkung nahe legen, die auf die 
Beseitigung oder Überwindung psychoso-
zialer Konflikte oder der physischen Leis
tungsfähigkeit abstellt,

»» keine Personen zeigen, die nicht minde-
stens – auch vom optischen Eindruck her 
– junge Erwachsene sind.

 
Jeder Bürger und jede Institution kann sich 
(kostenlos) an den Deutschen Werberat in 
Berlin wenden. Mit Hilfe eines Internet-For-

Selbstregulierung der kommerziellen Kommunikation
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mulars (www.werberat.de) ist das Beschwer-
deverfahren stark vereinfacht.
 
Der Deutsche Werberat hat 2009 den Dia-
log mit gesellschaftlichen Gruppen intensi-
viert. Im Rahmen der „Konferenz Werbung 
und Gesellschaft“ steht das Gremium allen 
interessierten Kreisen mit jährlichen Veran-
staltungen für einen offenen Gedankenaus-
tausch zur Verfügung. Das jeweilige Konfe-
renzthema wird anlassbezogen bestimmt.
 
Darüber hinaus können Unternehmen seit 
Mai 2009 ihre kommerzielle Kommunika-
tion im Vorfeld der Veröffentlichung frei-
willig vom ZAW überprüfen lassen. Damit 
hat die deutsche Werbewirtschaft die bishe-
rige Struktur der gemeinsam organisierten 

Selbstverantwortung um ein zusätzliches 
Element erweitert. Viele werbestarke Spiri-
tuosenanbieter nehmen diesen Service wahr 
und lassen zahlreiche ihrer Werbemaßnah-
men vorab prüfen auf rechtliche Korrektheit, 
Übereinstimmung mit den Regeln des Wer-
berats und seiner Spruchpraxis sowie poli-
tisch-gesellschaftliche Akzeptanz.

	 materialien
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01 Funktion
Die kommerzielle Kommunikation der Unternehmen ist in 
Deutschland durch Gesetze umfassend geregelt. Der Staat 
setzt den Rahmen für einen fairen Wettbewerb und trägt dafür 

Sorge, dass sich die Werbefreiheit auf allgemeinverträgliche Art 

entfaltet – etwa durch das Verbot irreführender, belästigender 

oder Jugend gefährdender Werbeaussagen.Über den Bereich staatlicher Rechtsetzung hinaus über-
nehmen werbende Firmen, Medien und Agenturen aktiv 
Verantwortung für ein geordnetes Werbeverhalten: Bürger 
sollen sich auch dann gegen Inhalte in der Werbung wehren 
können, wenn die Anzeigen, Spots oder Plakate rechtlich 
nicht zu beanstanden sind, aber als kritikwürdig empfunden 
werden. Diese Funktion erfüllt der Deutsche Werberat – 
mit dem Angebot des Konfl iktmanagements zwischen Umwor-

benen und Unternehmen bei Werbemaßnahmen und durch 
Erarbeitung freiwilliger Regeln für die Werbung vor allem in 
besonders sensiblen Schutzbereichen.Ziel dieser Form der Selbstbeschränkung ist es, verantwor-

tungsbewusstes Handeln im Bereich der kommerziellen Kom-

munikation zu fördern sowie Missstände festzustellen und 
zu beseitigen. Der Werberat zeichnet sich vor allem durch ein 

schnelles und unbürokratisches Verfahren aus, zudem bietet 

das System der Selbstkontrolle den Vorteil, kurzfristig auf 
aktuelle Entwicklungen im Werbemarkt reagieren zu können. 

Die Grundlagen der Tätigkeit des Gremiums sind in ‚Arbeits-
grundsätzen‘ festgelegt (siehe www.werberat.de). 02 KonstruktionDer Werberat ist eine Institution der 43 vom Zentralverband 

der deutschen Werbewirtschaft (ZAW) vertretenen Organi-
sationen der werbenden Firmen, Medien, Agenturen, Werbe-
berufe und Forschung. Er wird von allen relevanten Marktbetei-

ligten der Werbewirtschaft getragen. Das ZAW-Präsidium wählt aus seinem Kreis alle drei Jahre 
die zehn Mitglieder des Deutschen Werberats; sie entscheiden 

über Beschwerden  zu einzelnen Werbemaßnahmen. Die Zu-
sammensetzung des Gremiums spiegelt die Struktur der Wer-

bebranche wider: vier Mitglieder aus dem Kreis der werbenden 

Unternehmen, drei aus dem Bereich der Medien, zwei Reprä-
sentanten der Agenturen und ein Vertreter der Werbeberufe.

Das ZAW-Präsidium kann aus der Werbewirtschaft weitere 
Experten in den Werberat berufen; gegenwärtig sind es drei 
zusätzliche Personen, so dass der Werberat aus 13 Mitgliedern 

besteht.

03 Regeln
Branchen übergreifend und für alle Medien gelten die selbst-
disziplinär festgelegten „Grundregeln zur kommerziellen 
Kommunikation“. Für einige besonders sensibel einzustu-
fende Bereiche hat die Werbewirtschaft weitere Leitlinien 
entwickelt. Dazu zählen insbesondere die Verhaltensregeln 
für die Werbung vor und mit Kindern, Verhaltensregeln über 

die kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Geträn-

ke, Grundsätze zur Herabwürdigung und Diskriminierung von 

Personen und zur Werbung mit unfallriskanten Bildmotiven.04 BeschwerdeverfahrenBasis für die Abwicklung von Beschwerden ist die Verfah-
rensordnung (www.werberat.de): Jeder ist berechtigt, sich mit 

seiner Beschwerde über Werbemaßnahmen von Unterneh-
men an den Werberat zu wenden. Dies kann per Telefon, Fax, 

Email (werberat@werberat.de) oder Post geschehen, anonyme 

Beschwerden werden nicht behandelt. Der Werberat kann 
auch von sich aus ein Verfahren einleiten. Der Name des Beschwerdeführers wird vertraulich behan-

delt, Kosten entstehen ihm nicht. Das von Kritik betroffene 

Unternehmen erhält Gelegenheit zur Gegenäußerung. Im 
Fall der Beanstandung unterrichtet das Gremium die Firma 
und fordert zur Änderung oder Einstellung der betroffenen 
Werbung auf. 

Bei vermuteten Gesetzesverstößen leitet der Werberat den 
Fall unverzüglich an hierauf spezialisierte Stellen weiter – 
zum Beispiel an die Staatsanwaltschaft, an die Zentrale zur 
Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs (Bad Homburg) oder an 

den Verein für lautere Heilmittelwerbung (Bonn). 05 Sanktionen
Entspricht ein Unternehmen dieser Aufforderung nicht, 
rügt der Werberat und schaltet die Öffentlichkeit ein: Die 
Redaktionen der Massenmedien erhalten eine Mitteilung 
über die Rüge, die sich dann in der Berichterstattung 
und Kommentierung der Presse widerspiegelt. Mit der Rüge 
verbunden ist der Appell an die Medien, die Werbemaß-
nahme nicht mehr zu schalten. Die Sanktion der öffentlichen 

Rüge braucht der Werberat nur selten zu verhängen: Wenn 
das Gremium eine Werbemaßnahme beanstandet, folgen 
die Firmen regelmäßig der Aufforderung zur Einstellung oder 

Änderung der Werbung. 

06 www.werberat.deDie Website www.werberat.de bietet detaillierte Informatio-
nen über Aufgaben und Arbeitsweise des Werberats sowie zu 
Verhaltensregeln, Fällen und Pressemitteilungen.07 Europa

Kommt es zu Problemen bei grenzüberschreitender Werbung, 

steht die Europäische Allianz der Werbeselbstkontrolle (EASA) 

in Brüssel zur Verfügung. Diese maßgeblich vom ZAW mitge-
gründete Institution lenkt Eingaben an den nationalen 
Werberat des jeweiligen Ursprungslands der Werbemaßnah-
me weiter (www.easa-alliance.com). Über die EASA steht der 
Werberat zudem in ständigem Meinungsaustausch mit ande-

ren europäischen Einrichtungen der Werbeselbstkontrolle.

Deutscher Werberat

Wie der Deutsche WerberatBeschwerden behandelt
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 Gremium, dem 13 Experten aus allen Bereichen der  Werbewirtschaft angehören Abstimmung über einzelne Beschwerden
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2. Kinder und Jugendliche2.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll Kinder und/oder Jugendliche weder zum Trinken alkohol-
haltiger Getränke auffordern noch trinkende bzw. zum  
Trinken auffordernde Kinder und/oder Jugendliche zeigen.

2.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht in Medien erfolgen, deren redaktioneller Teil sich mehr-
heitlich an Kinder und/oder Jugendliche richtet.

2.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, in denen Kinder und/oder Jugendliche 

als noch nicht alt genug für den Konsum alkoholhaltiger  
Getränke angesprochen und dadurch zum Trinken provoziert 
werden.

2.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Personen darstellen, die aussagen, dass sie bereits als Kind 

oder Jugendlicher alkoholhaltige Getränke getrunken haben.

2.5.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

weder über Trikotwerbung bei Kinder- und Jugendmannschaften 

erfolgen, noch über Werbe- und Sponsoringmaßnahmen,  
die im direkten Zusammenhang mit Kindern und Jugendlichen 
stehen. 

3. Leistungssportler Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Leistungs-

sportler darstellen. 

4. Sicherheit
4.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine trinkenden oder zum Trinken auffordernde Personen 
beim Führen von Fahrzeugen zeigen.4.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger 
Getränke und dem Führen eines Fahrzeuges herstellen.

4.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keinen Konsum alkoholhaltiger Getränke in Situationen  
darstellen, die gegen Sicherheitsanforderungen verstoßen. 5. Krankheitsbezogene Aussagen5.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen zur Beseitigung, Linderung oder Verhütung 
von Krankheiten enthalten.5.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die alkoholhaltigen Getränken die 

Wirkungen eines Arzneimittels zusprechen.

≥ im Rahmen ihrer Möglichkeiten sicherstellen, dass die ge-
setzlichen Bestimmungen im Bereich der kommerziellen Kom-

munikation für alkoholhaltige Getränke eingehalten werden, 

insbesondere die Bestimmungen des Gesetzes gegen den unlau-

teren Wettbewerb (UWG), des Lebensmittelrechts (LFGB) und des 

Jugendschutzrechts (JuSchG, JMStV) ≥ ein diesen Verhaltensregeln entsprechendes Verhalten im 
Wettbewerb fördern und zuwiderlaufendem Verhalten entgegen-

wirken.

Hersteller, Händler und Importeure alkoholhaltiger Getränke 

haben deshalb in Zusammenarbeit mit dem Zentralverband der 

deutschen Werbewirtschaft ZAW e.V. die nachstehenden Verhal-

tensregeln über die kommerzielle Kommunikation für alkoholhal-

tige Getränke aufgestellt. Die Überwachung der Einhaltung dieser 

Verhaltensregeln, die Organisation des Beschwerdeverfahrens 

sowie die Beurteilung obliegen dem Deutschen Werberat.

1. Missbräuchlicher Konsum1.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht zu missbräuchlichem Konsum alkoholhaltiger Geträn-

ke auffordern oder einen solchen Konsum verharmlosen.  
Eine Aufforderung zu missbräuchlichem Konsum kann auch  
in der kommerziellen Kommunikation für so genannte Flatrate- 

oder All-you-can-drink-Angebote liegen, wenn die beworbene  
Veranstaltung erkennbar auf verantwortungslosen Konsum 
abzielt.

1.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Menschen zeigen, die erkennbar zuviel alkoholhaltige  
Getränke zu sich genommen haben oder den Eindruck erwecken, 

ein solches Konsumverhalten sei akzeptabel.
1.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Verbindung zwischen dem Konsum alkoholhaltiger  
Getränke und gewalttätigen, aggressiven oder gefährlichen Ver-
haltensweisen herstellen. 1.4.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

den verantwortungsvollen Umgang mit alkoholhaltigen  
Getränken fördern und den Verzicht auf alkoholhaltige Getränke 

nicht abwertend darstellen. 

5.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine bildlichen Darstellungen von Personen in der Berufs- 
kleidung oder bei der Tätigkeit von Angehörigen der Heilberufe, 

des Heilgewerbes oder des Arzneimittelhandels enthalten.6. Alkoholgehalt
6.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

nicht einen hohen Alkoholgehalt eines Getränks als besonderes 
Merkmal einer Marke oder als Kaufaufforderung herausstellen.

6.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, ein niedriger Alkoholgehalt 
eines Getränks verhindere einen missbräuchlichen Konsum.7. Angst, Enthemmung, Konflikte7.1.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf eine enthemmende Wirkung 
alkoholhaltiger Getränke abstellen.7.2.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke soll 

keine Aussagen enthalten, die auf die Beseitigung oder Linde-
rung von Angstzuständen abstellen.7.3.  Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke 

soll keine Aussagen oder Darstellungen enthalten, die auf die 
Beseitigung oder Überwindung von psychosozialen Konflikten 
abstellen.

8. Leistungsfähigkeit
8.1. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  

soll keine Aussagen enthalten, die auf eine Verbesserung der phy-

sischen Leistungsfähigkeit durch den Konsum alkoholhaltiger 
Getränke abstellen.

8.2. Kommerzielle Kommunikation für alkoholhaltige Getränke  
soll nicht den Eindruck erwecken, der Konsum alkoholhaltiger 
Getränke fördere sozialen oder sexuellen Erfolg.9. Alter der dargestellten Personen Werden Personen in der kommerziellen Kommunikation für  

alkoholhaltige Getränke gezeigt, müssen sie mindestens, auch 
vom optischen Eindruck her, junge Erwachsene sein.

Deutscher Werberat

Im Sinne dieser Verhaltensregeln
≥ sind alkoholhaltige Getränke alle Getränke mit Alkohol, un-

abhängig von der Höhe ihres Alkoholgehalts; nicht erfasst sind 

Getränke, die sich als alkoholfrei bezeichnen können
≥ umfasst kommerzielle Kommunikation den Einsatz aller 
Kommunikationsinstrumente durch die Wirtschaft, wenn damit 

primär die Förderung des Absatzes von Waren oder Dienstleistun-

gen verfolgt wird; nicht erfasst sind redaktionelle Medieninhalte

≥  sind Kinder und Jugendliche alle Personen, an die das alkohol-

haltige Getränk, auf das sich die kommerzielle Kommunikation 

bezieht, nach den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes nicht 

frei abgegeben werden darf. 

Die Mitglieder des Zentralverbands der deutschen Werbewirt-

schaft (ZAW) sind der Überzeugung, dass≥ kommerzielle Kommunikation eine fundamentale und unver-

zichtbare Rolle in einem freien, fairen und lauteren Wettbewerb 

spielt und
≥ die meisten Menschen in Deutschland alkoholhaltige Getränke 

verantwortungsvoll konsumieren, ohne dadurch sich selbst oder 

ihre Umgebung zu schädigen.
Angesichts der Tatsache, dass auf der anderen Seite der miss-
bräuchliche Konsum von alkoholhaltigen Getränken zu ernsthaf-

ten Konsequenzen für die Betroffenen selbst, für ihre Familien 

und Freunde und für die Gesellschaft als Ganzes führt, erkennen 

die im ZAW organisierten Hersteller und Importeure alkoholhal-

tiger Getränke ihre Verpflichtung an, kommerzielle Kommuni-

kation für ihre Erzeugnisse so zu gestalten, dass dadurch nicht 

der missbräuchliche Konsum alkoholhaltiger Getränke gefördert 

wird.

Aus dieser Verpflichtung heraus wollen die Hersteller und Impor-

teure alkoholhaltiger Getränke
≥ verhindern, dass Darstellungen oder Aussagen in der kommer-

ziellen Kommunikation für ihre Erzeugnisse als Aufforderung zum 

missbräuchlichen Konsum alkoholhaltiger Getränke missverstan-

den werden können≥ verhindern, dass die kommerzielle Kommunikation für ihre 

Erzeugnisse als Ansprache von Kindern und Jugendlichen missver-

standen werden kann
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Definitionen

Vorbemerkung

Bei der Gestaltung und Durchführung von
Maßnahmen der kommerziellen Kommunika-
tion für alkoholhaltige Getränke sind ins-
besondere die nachstehenden Grundsätze zu 
beachten:
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massvoll geniessen
 
Der BSI leistet seit April 2009 mit dem Hin-
weis-Logo und der hinterlegten Internetseite 
„www.massvoll-geniessen.de“ einen wei-
teren wichtigen Beitrag zur Aufklärung und 
Information der Verbraucher.
 
Das Logo steht den Mitgliedsunterneh-
men des BSI als „Responsible Drinking 
Message (RDM)“ zur Einbindung auf Wer-
bemaßnahmen zur Verfügung. Ziel ist es, 
die Verbraucher für einen maßvollen und 
verantwortungsbewussten Umgang mit 
alkoholhaltigen Getränken zu sensibilisie-
ren. In diesem Zusammenhang wollen die 
Mitglieder des BSI in mindestens 70 % ihrer 
TV- und Printwerbungen eine „Responsible 
Drinking Message“ aufbringen.
 
Ein Jahr nach Kampagnen-Start konnte der 
BSI im Mai 2010 eine erste positive Bilanz der 
Hinweiskampagne „Maßvoll genießen!“ zie-

	 fakten 10/2010 (seit kampagnen-start 2009)

Verbraucherinformationskampagne „Maßvoll genießen!“ 

hen. Der Logohinweis auf die Website www.
massvoll-geniessen.de wurde von den Mit-
gliedsunternehmen des BSI im ersten Jahr in 
einer millionenstarken Auflage im Internet, 
in TV-Spots, Anzeigen und sonstigen Werbe-
maßnahmen breit kommuniziert.
 
Der begleitende Internetauftritt www.
massvoll-geniessen.de informiert Verbrau-
cher umfassend zum Thema verantwor-
tungsbewusster Konsum von alkoholhaltigen 
Getränken und konnte seit Kampagnen-Start 
137.657 Seitenaufrufe verzeichnen. Dabei ste-
hen neben Informationen zum Jugendschutz 
auch klare Empfehlungen zum Verzicht auf 
alkoholhaltige Getränke in bestimmten Situ-
ationen im Fokus, z. B. im Straßenverkehr, am 
Arbeitsplatz, während Schwangerschaft und 
Stillzeit, beim Sport und bei der Medikamen-
teneinnahme. In dem Internet-Portal www.
massvoll-geniessen.de werden sämtliche In-
formationsmaterialien der Maßnahmen des 
„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“ 
als Downloads zur Verfügung gestellt.
 
Das Konzept geht vom Leitbild des mündigen 
Verbrauchers aus, der ein Recht auf umfas-
sende Information hat, aber auch gleichzeitig 
das Recht auf eine freie, selbstbestimmte Ent-
scheidung für sich in Anspruch nehmen darf.  

Website www.massvoll-geniessen.de
-	 Website-User: 72.246
-	 Seitenaufrufe: 137.657
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csr-germany – corporate  
social responsibility –  
„arbeitskreis alkohol und 
verantwortung“

 
Deutsche Unternehmen – auch die Mit-
gliedsunternehmen des BSI – übernehmen 
gesellschaftliche Verantwortung und stellen 
sich den ökonomischen, sozialen und ökolo-
gischen Herausforderungen der globalisier-
ten Wirtschaft.

Die beiden Spitzenorganisationen der deut-
schen Wirtschaft, Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) und 
Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), 
stellen der Öffentlichkeit ein Internetportal 
www.csrgermany.de zur Verfügung, um das 
umfangreiche und vielfältige Engagement 
der Unternehmen darzustellen, ein Netz-
werk der CSR-Akteure zu schaffen und den 
Erfahrungsaustausch zu fördern. Besonders 
kleine und mittlere Unternehmen erhalten 
anhand praktischer Beispiele Anregungen 
für ihre eigenen CSR-Aktivitäten und können 
sich mit ihren Initiativen präsentieren sowie 
vertiefende Informationen erhalten. Auf CSR 
Germany werden auch die Aktivitäten des 
„Arbeitskreises Alkohol und Verantwortung“ 
des BSI umfassend dargestellt. Auch für die 

	 materialien

Website
www.csrgermany.de

Mitgliedsunternehmen des BSI bedeutet ver-
antwortliches Handeln die Sicherung ihrer 
Zukunftskompetenz und Innovationskraft.

BDI und BDA flankieren das Engagement der 
Unternehmen durch die politische Interes-
senvertretung auf nationaler, europäischer 
und internationaler Ebene. Bei dieser Inte-
ressenvertretung gilt das Leitprinzip: Unter-
nehmen sind die Gestalter von CSR. Je nach 
Branche, Größe und geografischem Umfeld 
sind sie es, die die für ihre speziellen Bedürf-
nisse geeigneten CSR-Strategien freiwillig  
entwickeln und dafür stehen, dass die von 
ihnen gesetzten Grundsätze zur Nachhaltig-
keit im Umwelt- und Sozialbereich an ihren 
Standorten in der Welt eingehalten werden.

Die Internetseite www.csrgermany.de wird 
bis Ende 2010 überarbeitet. Des Weiteren be-
teiligen sich neben der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) 
und dem Bundesverband der Deutschen In-
dustrie (BDI) auch die beiden Verbände Deut-
scher Industrie- und Handelskammertag 
(DIHK) sowie der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) an der Internetseite 
der deutschen Wirtschaft.

Das Internet-Portal CSR-Germany soll diese 
politische Argumentation der Verbände und 
Unternehmen unterstützen. 
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ceps charter – umsetzung 
durch den „arbeitskreis alko-
hol und verantwortung“
 
Die so genannte „CEPS Charter on Respon-
sible Alcohol Consumption“ wurde von der 
europäischen Dachorganisation der Spiritu-
osenhersteller und -importeure (European 
Spirits Organisation – CEPS) 2005 als Leitlinie 
für die verantwortungsvolle Vermarktung 
von Spirituosen und spirituosenhaltigen Ge-
tränken in Europa verabschiedet.
Die „CEPS Charter“ umfasst sieben Kernbe-
reiche:
 

»» Hinweise und Empfehlungen zum verant-
wortungsvollen Konsum auf der Werbung 
(„Responsible Drinking Messages“), 

»» Selbstregulierung der Werbung auf natio-
naler Ebene, 

»» verantwortungsvolle Produktentwicklung 
und Vermarktung, 

»» Verbesserung des Jugendschutzes, 
»» Aktionen gegen Alkohol am Steuer, 
»» umfassende Verbraucheraufklärung über 

verantwortungsvollen Konsum sowie
»» jährliche Veröffentlichung eines Berichts 

zum Stand der Implementierung der 
Charter in den einzelnen EU-Ländern. »

Diese sollen bis zum Jahr 2010 von den natio-
nalen Mitgliedsverbänden umfassend umge-
setzt werden. 
  

Die „CEPS Charter“ ist auch Bestandteil der 
„Commitments“, die die europäische Dachor-
ganisation CEPS als Beitrag zur Reduzierung 
alkoholbedingter Schädigungen in Europa in 
die Arbeit des „Alcohol and Health Forum“ 
der EU einbringt.

 
Die Aufnahme des Mindestalters von Mo-
dels und Schauspielern in der Werbung von 
25 Jahren in das Grundsatzpapier des BSI im 
Februar 2009 (vgl. Kapitel „Grundsatzpapier 
des BSI – Ziffer 3“) sowie die Einführung des 
Hinweis-Logos „Massvoll-geniessen.de“ als 
Responsible Drinking Message mit beglei-
tender Verbraucherinformations-Website im 
April 2009 erfüllen weitere Anforderungen 
der Charter an die Aktivitäten der nationalen 
Mitgliedsverbände.   Darüber hinaus ver-
pflichten sich die Mitgliedsunternehmen des 
BSI im Rahmen der Ergänzung des Grundsatz-
papiers, kommerzielle Kommunikation nur in 
solchen Printmedien oder Radio- und Fern-
sehprogrammen zu zeigen, die sich bekann-
termaßen zu mindestens 70 % an Erwachse-
ne über 18 Jahre oder älter richten (vgl. Kapitel 
„Grundsatzpapier des BSI – Ziffer 5“).

 
Mit diesen zuletzt umgesetzten Maßnahmen 
der effektiven Selbstregulierung und Ver-
braucheraufklärung durch den „Arbeitskreis 
Alkohol und Verantwortung“ ist der Prozess 
der Implementierung der Charter 2010 in 
Deutschland komplett abgeschlossen.

 

CEPS Charter on Responsible Alcohol Consumption
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bsi-mitgliedsunternehmen
 

Abtshof Magdeburg GmbH

Asbach GmbH

BACARDI GmbH

Beam Global Deutschland GmbH

Waldemar Behn GmbH

Birkenhof-Brennerei GmbH

BORCO-MARKEN-IMPORT Matthiesen GmbH & Co. KG

Brown-Forman Beverages, Europe, Ltd.

CAMPARI DEUTSCHLAND GMBH

DIAGEO Deutschland GmbH

Diversa Spezialitäten GmbH

August Ernst GmbH & Co. KG

C. Flimm GmbH & Co. KG

HARDENBERG-WILTHEN AG

Heinrich Helbing GmbH

HENKELL & CO. SEKTKELLEREI KG

Kornbrennerei H. Heydt GmbH + Co. KG

Wilhelm Kisker GmbH

Kober Likör Verwaltung GmbH

M. Laufenberg Dunnerkiel Kräuterspezialitäten

Mast-Jägermeister AG
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Moët Hennessy Deutschland GmbH

H. J. Niehoff Kornbrennerei u. Likörfabrik

Nordbrand Nordhausen GmbH Kornbrennerei und Spirituosenfabrik

Pernod Ricard Deutschland GmbH

Anton Riemerschmid GmbH & Co. KG Weinbrennerei u. Likörfabrik

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Theo Sasse Kornbrennerei

SCHIERKER FEUERSTEIN GmbH & Co. KG

SCHILKIN GmbH & Co. KG BERLIN Spirituosenherstellung

Alfred Schladerer Alte Schwarzwälder Hausbrennerei GmbH

Schlitzer Korn- u. Edelobstbrennerei GmbH

Schwarze & Schlichte Markenvertrieb GmbH & Co. KG

Simex Vertrieb GmbH & Co. KG

Friedrich Specht Söhne GmbH Meeraner Feine Spirituosen

Underberg KG

VERPOORTEN GMBH & CO. KG

V&S Deutschland GmbH

Wein Wolf Import GmbH & Co. Verwaltungs KG

 

BSI-Mitgliedsunternehmen




